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Dieſen Erſcheinungen auf dem Büchermarkte reihen wir noch ein
anderes Erzeugnis der Buchdruckerkunſt 2 welches eigentlich ſchon mehrin daS Gehiet der Kunſt als der Literatur gehört, nämlich ver  iedene
Formen von Kanontafeln, welche In der Verlagsanſtalt Benzinger & Ko
In Einſiedeln, Waldshut (Großherzogtum Baden und Köln erſchienen ſind
Es ſind folgende:
Ni 12.014 Kanontafeln un Chromolithographie; Haupttafel mit

Maria und Johannes Uunter dem Kreuze Chriſti, em eiligen end
mahl und der Auferſtehung. Querformat, Bildgröße (
Nebentafeln mit Maria Verkündigung und
Bildgröße M 3.— eburt  3. 60. Chriſti. Hochformat.

Niu 2.01 5. Kanontafeln un Chromolithographie; Haupttafel mit Chriſtus
Am Kreuze und adorierenden Engeln, nebſt zwei Vignetten. Querform.t.
Bildgröße 27 1  8˙5 Nebentafeln mit Maria Verkündigung und
dem Evang40

eliſtenaHochformat. Bildgröße 1912 CNI M —3.—

N Kanontafeln In Chromolithographie; Haupttafel mit
Chriſtus N Kreuze und trauernden Engeln. Querformat. Bildgröße15 —2 Nebentafeln mit Namen eſu Hochformat. Bildgröße13·549˙5 Em M 1.— 1.2  —

Wir können teſe Kanontafeln den Kirchenvorſtehern aufs he
ſie werden jedem Altare zur Zierde gereichen.

ſte

Eine U  ige päpſtliche Derordnung über die
Bewilligung und eröffentlichung neubr Abläſſe.

Mi Jo

ſef Hilgers mn Rom
Schon ſeit dem ahre 1746 war ſtrenge Vorſchrift, daß alle

allgemeinen Ablaßbewilligungen Unter Strafe der Nichtigkeit der erlangtenGnade der eiligen Ablaßkongregation zur Beglaubigung In der Verleihungs⸗rkunde vorgelegt werden mußten. (Vgl Beringer, Die Abläſſe 113 f.)
Unter allgemeinen Ablaßbewilligungen erſtan man aber nur die

Abläſſe, we o verliehen ſind, daß ſie von allen Gläubigen zu jeder Zeit
und jedem Orte, ohne ſich eines beſonderen Ablaßgegenſtandes zu be
dienen oder irgend einem frommen Vereine anzugehören, werden
önnen.

Seit der Konſtitution „Sapienti Consilio* iehe teſe Zeitſchrift1909 S 165 eſteht die Ablaßkongregation als nicht mehr, Ind
die geſamte Verwaltung des Ablaßweſens iſt ausſchließlich der oberſten Kongre⸗gation des eiligen izium zugeteilt worden. Unter der neuen Verwaltungiſt nun die obige Vorſchrift noch bedeutend verſchärft oder ausgedehnt worden
durch emn Motu Proprio des Heiligen Vaters vom pri 1910 Nachdieſer päpſtlichen Verordnung müſſen alle Ablaßbewilligungen und
Ablaßvollmachten, wer auch immer, für wen und wie auch immer jemanddieſelben erhalten hat, dem eiligen izium zur Beglaubigung vorgelegt
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werden. Bevor da heilige Offizium dieſelben nicht geprüft und anerkannt
hat, aben ſie keine Gültigkeit. Die Ablaßverleihungen und Vollmachten
aber, we Vor Veröffentlichung der neuen Verordnung irgendwie ſind
bewilligt worden und weder der früheren Ablaßkongregation noch auch dem
eiligen Offizium jemals vorgelegt wurden, müſſen n derſelben eiſe inner⸗
halb der ächſten echs Monate (gerechnet vom Tage der Veröffentlichung
des Motu proprio) In Rom vom eiligen izium geprüft und beglaubigt
werden, ſind dieſelben nach Ablauf dieſes halben Jahres null und
nichtig.

Ausgenommen ſind in der Verordnung nur die Abläſſe, welche jemand
auf ſein Geſuch irgendwie für ſeine Perſon allein erhält oder erhalten hat
Nicht ausgenommen In dagegen die Ablaßvollmachten rgend einer
Art, E jemand irgendwie unmittelbar und perſönlich vom Heiligen Vater
oder auf einem anderen Wege als durch das heilige Offizium rlangt hat

Wenn jemand beiſpielshalber, auf ſein Geſuch vom eiligen Vater
mündlich, Oraceulo VIVaE vOGSIS oder durch ein päpſtliches Autograph oder
ein anderes Schriftſtück der päpſtlichen Kanzlei den Sterbeablaß erhält für
ſich oder auch für ſeine Angehörigen oder einen oder einige andere, die Im
Geſuche oder in der Bitte als Bittſteller gewiſſermaßen mit auftreten, ſo
iſt dieſer den Bittſtellern UuNur für ihre Perſon gewährt oder, te
das neue Dekret wörtlich ſagt, respicit Dersonas petentium tantum
betrifft nuLr die Perſonen der Bittſteller und bedarf aher keiner Be
glaubigung, da der Heilige Vater den direkt den Betreffenden IU⸗
gewendet hat

Wer dagegen vom eiligen Vater obgleich perſönlich, Oraeulo Vlvae
VGCIis oder durch eln päpſtliches Autograph oder durch Bewilligung einer
anderen Kongregation als der des eiligen Offizium die Vollmacht erhielt,
Kruzifixen den (toties-quoties) vollkommenen Ablaß für Sterbende mit⸗
zuteilen oder eine Medaille zu weihen, die anſtatt der Skapuliere getragen
werden darf daß alſo auch mit dieſer Medaille die Abläſſe der Ska
Uliere verhunden ſind),) muß dieſe Vollmacht eiligen izium b  ¹
glaubigen laſſen Da die neue Verordnung von großer Bedeutung und
Wichtigkeit iſt, ſoll ſie hier vollſtändig un eu  er Ueberſetzung wieder⸗
egeben werden nach den Acta Apostolicae Sedis , 225

Otu proprio
üher  1* die Verleihung von äſſen, die von Kongregation des heiligen Offizium

beglaubigt werden muß, umP Geltung Fu Aben
Da Wir durch Unſer apoſtoliſches reiben über die römiſche Kurie

„Sapienti 60nSilio“ vom Aunt 1908 das geſamte Ablaßweſen und
aher auch die orge für rechtes und kluges Maßhalten bei Verleihung
von d  en ebenſo wie die Ueberwachung bei Veröffentlichung der 0  E
durch den ruck einzig der oberſten Kongregation des eiligen izium

dieſe Medaille und die Vollmacht, eine olche 5 weihen, wurde
bis jetzt hier mit Abſicht nichts geſagt, das heilige Offizium hat bis Iu dem
obigen Motu proprio jedenfalls noch nichts gutgeheißen. Wahrſcheinlich ird
das Motu Pproprio eine Entſcheidung herbeiführen.
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zugeteilt wiſſen wollten o erklären Wir und verordnen raf Unſerer
höchſten Autorität aus eigenem Antrieb und mit icherer Kenntnis der
inge, um allen Zweifeln vorzubeugen, die el durch Ablaßbewilligungen
entſtehen können, we  E nicht Ur eben die genannte heilige Kongregation
gehen, und damit eren Echtheit und Gültigkeit allen feſtſtehe vie olg

Alle Abläſſe, welcher Art ſie auch ſein mögen, ſowohl allgemeine
als beſondere, allein ausgenommen, we  e die Bittſteller ſelber
für ihre Perſon angehen, müſſen von der oberſten Kongregation des eiligen
izium beglaubigt werden.

2 Eben dasſelbe ſoll elten br den Vollmachten, die Prieſtern,
welchen Ranges und welcher ürde auch immer, zur ethe frommer
Gegenſtände und Mitteilung von en und Privilegien 1 einen b
liebigen Gläubigen oder eine Klaſſe von Gläubigen verliehen werden.

Ehen leſe genannten Ablaßbewilligungen und Ablaßvollmachten
ſollen nur ann gültig ſein, enn ſie von der Kongregation des eiligen
Offizium als echt anerkannt ſind

Was rühere Bewilligungen angeht, ſo en dieſelben nur dann
Gültigkeit aben, dieſelben innerhalb ſechs Monate nach Veröffent⸗
lichung dieſes Unſeres Dekretes eben derſelben eiligen Kongregation vor.

gelegt und von ihr beglaubigt wurden.
Diejenigen, we In Zukunft Bewilligungen erwirken,

müſſen Unter Strafe der Nichtigkeit der erlangten nade das Dokument
der Bewilligung der genannten oberſten Kongregation des heiligen Offizium
vorlegen, damit ＋

2 geprüft und als echt Tklärt werden könne.

Dies tun Wir kund, erklären und verordnen Wir und keine
Beſtimmung irgend welcher Art, auch ieſelbe onſt imM einzelnen und
beſonders erwähnt oder vorher aufgehoben werden müßte, ſoll daran
3u ändern vermögen. Die gegenwärtige Verordnung ſoll für alle zukünftigen
Zeiten Geltung Aben

Gegeben zu Rom bei Sankt Peter Uunter dem Fi  erringe QAm

7 April 1910 im ſiebten ahre Unſeres Pontifikates.
Pius

Ueueſte Bewilligungen oder Entſcheidungen In
der Abläſſe.

on Joſef Hilgers m om

Eintracht In der Kirche Großer Gott, vir  *
preiſen dich, den König und Schöpfer des Weltalls, das höchſte und ewige
Weſen, welches die Ue. des Lebens iſt, voll tebe zu den Menſchen, voll
von Güte und Barmherzigkeit; ir loben und preiſen In dieſer Stunde
deine Dreieinigkeit, deinen einen ewigen Urſprung; Dir ehe zu dir
Vergebung für die Sünder, Frieden f  är die Welt, Eintracht —  —  —
die r


